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1 Planungsanlass und Beschreibung des Plangebietes 

1.1 Planungsanlass und -erfordernis 
Die Genossenschaft Sonnenwärme 
Rüdigheim eG hat einen Einleitungsan-
trag zur Aufstellung eines (vorhabenbe-
zogenen) Bebauungsplans mit Änderung 
des Flächennutzungsplans eingereicht. 
Hintergrund bzw. Anlass ist die geplante 
Errichtung einer Solarthermieanlage inkl. 
Wärmespeicher zum Aufbau eines Nah-
wärmenetz in Rüdigheim. 
Die hierfür vorgesehenen Flächen liegen 
östlich der Siedlungslage von Rüdigheim 
im Bereich des ehemaligen Sportplatzes. 
Dort soll ein Speicherbehälter mit einem 
Volumen von 15.000 m3 aufgestellt wer-
den, in dem die auf den benachbarten 
Flächen in Solarthermiemodulen erzeug-
te Wärme gespeichert und in das Orts-
netz gespeist werden soll.  

Die geplante Anlage ist aktuell für ca. 100 Anschlüsse ausgelegt, kann aber noch er-
weitert werden, für den Fall, dass weitere Interessenten dazukommen. 
Die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
Wärmeversorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie zählen zu den zu berücksichtigenden Umweltbelangen gem. § 1 Abs. 6 Ziff. 7 
BauGB. Darüber hinaus wurde in der aktuellen Novelle des „Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien“ (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) klargestellt, dass 
deren Errichtung und Betrieb inkl. der dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden 
öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen (zitiert aus: § 2 
EEG 2023). 
Gem. im Vorfeld erfolgter Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf zählt die geplante Anlage nicht zu den nach § 35 Abs. 1 BauGB 
„privilegierten Anlagen“. Insofern ist zur Schaffung des planungsrechtlichen Rahmens, 
die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die entsprechende Änderung des Flä-
chennutzungsplans erforderlich. 
Die Erforderlichkeit i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB resultiert daher aus den o.g. Rahmen-
bedingungen. 
Da die Bauleitplanung der Umsetzung eines Vorhabens dient, wird im vorliegenden 
Fall der Weg eines „Vorhaben- und Erschließungsplans“ gem. § 12 BauGB vorge-
schlagen. 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Amöneburg hat daher in ihrer Sitzung am 
12.07.2023 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans mit Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. 
  

 

Abbildung 1: Räumliche Lage – OpenStreetMap 
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1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

  
Abbildung 2: Plangebiet auf Luftbildbasis (HVBG) Abbildung 3: Plangebiet auf Katasterbasis (HVBG) 

Das Plangebiet liegt südöstlich der Siedlungslage von Rüdigheim und umfasst neben 
dem alten Sportplatz noch zwei angrenzende Grünlandflächen, die hinsichtlich ihrer 
Exposition für die Sonnenenergiegewinnung besonders geeignet sind. 
Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes soll ein großvolumiger Wasserbehälter 
aufgestellt werden. Durch die insbesondere im Westen und Süden der Fläche bereits 
vorhandene hohe und dichte Eingrünung, ist ein wirksamer Sichtschutz bereits vorhan-
den. 
In dem ehemaligen Sportlerheim, das nördlich der Fläche liegt und auf einer kleinen 
Teilfläche für die Solarthermieanlage genutzt werden soll, ist bereits die benötigte Inf-
rastruktur für den Betrieb der Anlage vorhanden. 
Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst bzw. tangiert die nachfolgend 
aufgeführten Flurstücke in Gemarkung Rüdigheim: 
Flur 4: 76/2 (tw.), 84 (tw.) 
Flur 8: 42, 43 (tw.), 45/2 (tw.) 
und besitzt eine Größe von ca. 1,9 ha. 
Die verkehrliche Erschließung der Grundstücke erfolgt über einen vorhandenen Wirt-
schaftsweg, der zwischen dem ehemaligen Sportplatz und der Siedlungslage verläuft. 
In dieser Wegeparzelle soll auch die Leitungstrasse für das Fernwärmenetz verlegt 
werden. 
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2 Verfahren 
Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Bebauungsplans im vereinfachten (§ 13 
BauGB) oder beschleunigten Verfahrens (§ 13a BauGB) liegen nicht vor. Die Bauleit-
planung ist daher im 2-stufigen Regelverfahren inkl. Umweltprüfung aufzustellen. 
Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
„parallel“ zur Aufstellung des Bebauungsplans (sog. „Parallelverfahren“). 
 

2.1 Verfahrensdokumentation 
Folgende gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlau-
fen: 

Nr. Verfahrensschritt mit Rechtsgrundlage Datum / Zeitraum 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 12.07.2023 

2. Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB 

vom 29.01.2024 
bis 01.03.2024 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

vom 29.01.2024 
bis 01.03.2024 

4. Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 18.11.2024 
bis 20.12.2024 

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

vom 18.11.2024 
bis 20.12.2024 

6. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB __.__.____ 

7. Inkrafttreten durch ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB __.__.____ 

 

2.1.1 Anpassungen nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
Nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden folgende Anpassungen 
vorgenommen: 

• Erstellung eines vollständigen Umweltberichts inkl. Artenschutz- und Eingriffs-
Ausgleichs-Betrachtung sowie Grünordnungsplan, 

• Anpassungen der Festsetzungen zur Grundflächenzahl, 
• Anpassung des Geltungsbereichs, 
• Fertigstellung der Vorhabenbeschreibung, 
• Aufnahme von Hinweisen zur Gefahrenabwehr (Landkreis Marburg-

Biedenkopf), 
• Durchführung einer geomagnetischen Prospektion im Geltungsbereich (Stel-

lungnahme Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Marburg), 
• Auseinandersetzung mit dem Belang der landschaftsbestimmenden Gesamtan-

lagen mit regionaler Bedeutung (Regierungspräsidium Gießen), 
• Durchführung einer Alternativenprüfung (Regierungspräsidium Gießen).  
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3 Planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen 
Im Zuge der jüngsten Novellen des „Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ (EEG) wurde 
u.a. in § 2 klargestellt, dass „die Errichtung und der Betrieb von Anlagen [die der Nut-
zung erneuerbarer Energien dienen] sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im 
überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Gesundheit und 
Sicherheit dienen. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 
 

3.1 Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM) 

  
Abbildung 4: Ausschnitt Regionalplan Abbildung 5: Bodenviewer (HLNUG) 

Die Stadt Amöneburg ist in dem Regionalplan Mittelhessen (RPM 2010) als „Grund-
zentrum“ mit Amöneburg als zentralem Ortsteil eingestuft. „In dem zentralen Ortsteil 
des Grundzentrums ist die Grundversorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfes 
sowie mit Dienstleistungen für den Grundversorgungsbereich zu gewährleisten.“1 
Die besondere Eignung des Plangebietes für die Solarthermieanlage ist begründet 
durch: 

• die räumliche Nähe zur Siedlungslage, wodurch kurze Leitungslängen und ge-
ringe Wärmverluste gewährleistet sind, 

• die aufgrund der Topographie günstige Sonnenexposition sowie 

• der Nutzbarkeit des ehemaligen Sportplatzes inkl. des Sportlerheims und der 
hierzu bereits bestehenden Infrastruktur.  

Flächen mit vergleichbaren oder besseren Standortvoraussetzungen sind in Rüdigheim 
und Umgebung nicht vorhanden. 

 
1 RPM 2010: 4.3-14 (Z). 
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Das Plangebiet liegt innerhalb eines „Vorbehaltsgebietes für den Grundwasserschutz“ 
und in der Schutzzone IIIB des Trinkwasserschutzgebiets Wohratal-Stadtallendorf 
(534-001). 
Die Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz sollen in besonderem Maße dem 
Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. In diesen 
Gebieten mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers soll bei allen Abwä-
gungen den Belangen des Grundwasserschutzes ein besonderes Gewicht beigemes-
sen werden.2 
Vorhandene Nutzungsansprüche sollen in den Vorbehaltsgebieten für den Grundwas-
serschutz dem besonderen Schutz des Grundwassers angepasst werden. Bestehende 
Grundwasserbelastungen oder -verunreinigungen sollen prioritär in diesen Gebieten 
saniert werden.3 
Planungen und Maßnahmen innerhalb der Vorbehaltsgebiete für den Grundwasser-
schutz, von denen eine potenzielle Grundwassergefährdung ausgehen kann, sollen nur 
zugelassen werden, wenn keine zumutbare, für das Grundwasser verträglichere Alter-
native möglich ist und durch geeignete Maßnahmen eine Gefährdung des Grundwas-
sers ausgeschlossen werden kann.4 
Durch die geplante Solarthermieanlage wird keine großflächige Versiegelung landwirt-
schaftlich genutzter Flächen vorbereitet. Durch die Aufständerung der Solarther-
miemodule werden die natürlichen Bodenfunktionen nicht beeinträchtigt. Die Versicke-
rungsfähigkeit, die Speicher- und Filterfunktionen bleiben erhalten. Durch die, über 
viele Jahre extensive Grünlandbewirtschaftung sind Einträge von grundwassergefähr-
denden Substanzen (z.B. Düngemittel) ausgeschlossen. 
Durch den Betrieb der Anlage entsteht kein Gefahrenpotenzial für Boden und Grund-
wasser, da ausschließlich Wasser als Wärmespeicher- und -transportmedium verwen-
det wird.  
Zu den o.g. regionalplanerischen Grundsätzen besteht insofern kein Konflikt. 
Das Plangebiet liegt darüber hinaus vollständig innerhalb eines "Vorranggebiets für 
Landwirtschaft" (RPM 2010). In diesem „hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang 
vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen.“5  
Der östliche Teil des Plangebiets stellt den ehemaligen Sportplatz des Stadtteils 
Rüdigheim dar und wird demzufolge nicht landwirtschaftlich genutzt. Hier ist die Auf-
stellung der beiden großen Wasser-/Wärmetanks geplant, so dass hierdurch die dau-
erhafte Versiegelung landwirtschaftlicher Nutzflächen vermieden werden kann. 
Die beiden weiteren Teilflächen mit einer Gesamtfläche von rd. 1,4 ha werden derzeit 
als Mähweide intensiv genutzt. Nach Aufstellung der Module ist auch weiterhin eine 
Mäh- oder Weidenutzung in extensiver Form geplant. 
Die Acker-/ Grünlandzahlen dieser Teilflächen liegen zwischen > 30 und <= 35 (nörd-
lich des Wegs) bzw. > 40 <= 45 (südlich des Wegs) und daher im durchschnittlichen 
bis leicht unterdurchschnittlichen Niveau. 

 
2 RPM 2010: 6.1-4-12 (G) 
3 RPM 2010: 6.1-4-13 (G) 
4 RPM 2010: 6.1-4-14 (G) 
5 RPM 2010: 6.3-1 (Z) (K). 
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In der Gesamtbetrachtung bleiben die bislang bereits als landwirtschaftliche Grünland-
flächen genutzten Flächen, in Form einer künftig extensiven Grünlandnutzung durch 
Schafbeweidung, der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten, so dass die geplante Nut-
zung, in Bezug auf die o.g. Zielformulierung, kein der Landwirtschaft entgegenstehen-
der Nutzungsanspruch darstellt. 
Die Flächenversiegelung durch die beiden Wasser-/Wärmespeichertanks ist auf dem 
ehemaligen Sportplatz vorgesehen, der nicht landwirtschaftlich genutzt wurde. 
In der Gesamtbetrachtung erscheint die Planung, auch unter Berücksichtigung der 
standörtlichen Verhältnisse, der geringen Flächengröße und der flächenüberwiegenden 
Vereinbarkeit mit landwirtschaftlichen Belangen mit den raumordnerischen Belangen 
vereinbar. 
Der nördliche Arm des Plangebietes ragt in ein „Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft“. Diese Flächen dienen in Ergänzung der Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft der Sicherung und Entwicklung des regionalen Biotopverbundsystems in der 
Region Mittelhessen6.  
Durch die Inanspruchnahme dieser vergleichsweise kleinen Teilfläche für die Sonnen-
wärmegewinnung wird die natürliche Bodenfunktion und Fruchtbarkeit der Fläche nicht 
nachhaltig beeinträchtigt. Die bisherige Nutzung als Grünlandfläche wird weiterhin – 
sogar in extensiver Nutzungsform gewährleistet. Insofern wird dies, in Anbetracht der 
Vereinbarkeit mit hierzu geltenden städtebaulichen und gesellschaftspolitischen Zielen 
(„überragendes öffentliches Interesse“ gem. EEG) für vertretbar erachtet. 
 

Gem. Plansatz 5.6-4 (Z) des Regional-
plan Mittelhessen 2010 ist „eine erhebli-
che optische Beeinträchtigung der land-
schaftsprägenden historischen Silhouet-
ten und Ansichten durch Maßnahmen 
der Siedlungsentwicklung, des Rohstoff-
abbaus, energiewirtschaftlicher oder 
verkehrstechnischer Art nicht zulässig. 
Bestehende Beeinträchtigungen sollen 
nach Möglichkeit beseitigt werden.“ 
Die Amöneburg auf dem markanten Ba-
saltkegel ist im Regionalplan Mittelhes-
sen 2010 als „landschaftsbestimmenden 
Gesamtanlage mit regionaler Bedeutung 
und erheblicher Fernwirkung“ ausgewie-
sen. 
Der ehemaligen Sportplatz ist als Stand-
ort für den erforderlichen großvolumigen 

Wassertank in besonderem Maße geeignet, da er, neben der bereits modellierten Ge-
ländeoberfläche insbesondere entlang der Westseite über eine dichte und hohe randli-
che Eingrünung verfügt (s.o.). Entlang der Südseite und Ostseite erfolgt die Ergänzung 
durch schnellwachsende standortgerechte Gehölze, wodurch die Silhouette des Behäl-
ters in der Wahrnehmbarkeit zu großen Teilen verdeckt werden wird. Durch eine er-

 
6 RPM 2010: Begründung zu 6.1.1-2 

 

Abbildung 6: bestehende Eingrünung 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarthermieanlage Rüdigheim“, 
Stadt Amöneburg, Stadtteil Rüdigheim 7 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

gänzende landschaftsgerechte Farbgestaltung (matte Grüntöne) in Verbindung mit 
einer Eingrünung des Wasserbehälters durch Kletterpflanzen wird die Wahrnehmbar-
keit weiter reduziert und die Umrissform des Behälters im Auge des Betrachters aufge-
löst. 
Der Umweltberichtbericht kommt bzgl. der zu erwartenden Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild zu folgenden Einschätzungen: 
"Weite Sichtbezüge in der Offenlandschaft ergeben sich vom Kreuzwarteküppel aus 
v.a. in Richtung Amöneburg und Schweinsberg, aber auch zum Aussichtspunkt Ron-
dinchen sowie zum Naturschutzgebiet Saurasen. Topographiebedingt ist das Plange-
biet selbst unter Zugrundelegung der Gehölzausstattung der Umgebung sowie durch 
den Kreuzwartküppel und die Siedlungslage Rüdigheims bereits teilweise gedeckt. 
Die vorhandene Randeingrünung des Sportgeländes wird durch zusätzliche Anpflan-
zung von standortheimischen mittel- bis großkronigen Bäumen und Sträuchern zu ei-
ner blickdichten Gehölzstruktur entwickelt. Dabei ist auf die Verwendung schnell- und 
langsamwüchsiger Sorten zu achten (vgl. Pflanzliste in den textlichen Festsetzungen). 
Der Wasserbehälter selbst ist in landschaftsangepassten Grüntönen zu gestalten. Er-
gänzend hierzu sind rundherum Pflanzgitter anzubringen und die Wandflächen sind 
intensiv mit Kletterpflanzen zu begrünen (ausgenommen davon ist ein Wartungsauf-
gang). Aufgrund der Höhe von bis zu 16 m sind hier schnell- und hochwüchsige Sorten 
zu verwenden 
Wesentlich für die Beurteilung von Landschaftsbildfolgen ist, dass es zu keiner Verstel-
lung von landschaftsprägenden Sichtbezügen und Raumorientierungen kommt. Be-
trachtet man die vorrangig relevanten großräumigen Sichtbezüge vom Kreuzwartküp-
pel aus in Richtung Amöneburg und Schweinsberg wie auch zum Aussichtspunkt Ron-
dinchen und zum Naturschutzgebiet Saurasen wird deutlich, dass die Modul-Flächen 
und Wasserspeicher-Behälter durch die bereits vorhandene und geplante Ein- und 
Begrünung sowie die Grüngestaltung der Speicher-Außenwände ausreichend einge-
bunden werden kann, eine Verstellung von Sichtbezügen erfolgt nicht.“ 
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3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Amöneburg stellt das Plangebiet 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Entlang des Wirt-
schaftsweges, der zwischen dem ehemaligen Sportplatz und der Ortslage verläuft, ist 
die Anpflanzung einer Gehölzreihe dargestellt. 
Auf Ebene der Bauleitplanung ist daher, parallel zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans, auch eine Teiländerung des FNP in diesem Bereich erforderlich (FNP-Änderung 
"Solarthermieanlage Rüdigheim"): 
Das Plangebiet wird zukünftig gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als „Sonderbaufläche - 
Solarthermie“ dargestellt, die in den Randbereichen zur freien Landschaft, einzugrünen 
ist. 

  
Abbildung 7: FNP-Ausschnitt - vor der Änderung Abbildung 8: FNP-Ausschnitt - nach der Änderung 

 

Es ist daher davon auszugehen, dass der Bebauungsplan i.S. des § 8 BauGB aus den 
künftigen Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. 

 

3.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 
Das Plangebiet ist bislang noch nicht durch einen Bebauungsplan erfasst. Aufgrund 
der vom Siedlungsbereich abgesetzten Lage ist der Bereich bislang als „Außenbereich“ 
i.S. von § 35 BauGB zu bewerten. 
 

3.4 Bodenschutz in der Bauleitplanung 
Täglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu 
ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenver-
brauch - von ca. 73 Fußballfeldern. Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 
2030 auf „weniger als 30 Hektar“ zu begrenzen. Nach dem Klimaschutzplan der Bun-
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desregierung soll der Flächenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null reduziert und somit der 
Übergang in eine Flächenkreislaufwirtschaft vollzogen sein7. 
Notwendig ist zum einen, den Flächenverbrauch wie geplant zu reduzieren. Zum ande-
ren müssen bestehende Siedlungs- und Verkehrsflächen auch besser genutzt wer-
den.“8 
Daher wurden mit Änderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 zwei in diesem Zu-
sammenhang wesentliche Änderungen aufgenommen. Diese betreffen in Bezug auf 
die städtebauliche Entwicklung zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenent-
wicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB, „Vorrang der Innenentwicklung9) und zum anderen die 
erhöhte Begründungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzter Flächen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB „Umwidmungssperrklausel“10) und erhöhen 
somit auch die Anforderungen an den ebenfalls in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genann-
ten „schonenden Umgang mit Grund und Boden“ („Bodenschutzklausel“). 
Die o.g. Neuregelungen normieren jedoch „nicht etwa eine strikte Rechtspflicht (OVG 
Münster Urt. v. 28. 6. 2007 – 7 D 59/06.NE, aaO vor Rn. 1). Sie sind vielmehr „in der 
Abwägung zu berücksichtigen“ (§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) und beinhalten damit eine 
„Abwägungsdirektive“.11 
 

3.4.1 Vorrang der Innenentwicklung und Umwidmungssperrklausel 
Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sollen zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 
der Gemeinde, insbesondere 
• durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-

nahmen zur Innenentwicklung genutzt sowie 
• Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß begrenzt werden. 
Darüber hinaus sollen gemäß § 1a Abs. 2 Satz 2+4 BauGB  
• landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im not-

wendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit ist zu begründen. 

 
7 Quelle: Umweltbundesamt, 2021 (www.umweltbundesamt.de)  
8Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: http://www.bmub.bund.de/themen/strategien-
bilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/ 
9 § 1 Abs. 5 BauGB: 
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, 
und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. [...] Hierzu soll die städte-
bauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 
10 § 1a Abs. 2 BauGB 
„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. [...] Die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ 
11 zit. nach: Beck`scher Online-Kommentar BauGB, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger, Rn. 62-62c. 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarthermieanlage Rüdigheim“, 
Stadt Amöneburg, Stadtteil Rüdigheim 10 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

Bewertung: 
Waldflächen oder für Wohnzwecke genutzte Flächen werden durch die Planung nicht 
in Anspruch genommen. 
Der östliche Teil des Plangebiets stellt den ehemaligen Sportplatz des Stadtteils 
Rüdigheim dar und wird demzufolge nicht landwirtschaftlich genutzt. Hier ist die Auf-
stellung eines Wasser-/Wärmetanks geplant, so dass hierdurch die dauerhafte Versie-
gelung landwirtschaftlicher Nutzflächen vermieden werden kann. 
Die beiden weiteren Teilflächen mit einer Gesamtfläche von rd. 1,4 ha werden derzeit 
als Mähweide intensiv genutzt. Nach Aufstellung der Module ist auch weiterhin eine 
Mäh- oder Weidenutzung in extensiver Form geplant. 
Die Acker-/ Grünlandzahlen dieser Teilflächen liegen zwischen > 30 und <= 35 (nörd-
lich des Wegs) bzw. > 40 <= 45 (südlich des Wegs) und daher im durchschnittlichen 
bis leicht unterdurchschnittlichen Niveau. 
In der Gesamtbetrachtung bleiben die bislang bereits als landwirtschaftliche Grünland-
flächen genutzten Flächen, in Form einer künftig extensiven Grünlandnutzung durch 
Schafbeweidung, der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten, so dass die geplante Nut-
zung ein, mit landwirtschaftlichen Belangen vereinbarer Nutzungsanspruch darstellt. 
Die Flächenversiegelung durch den Wasser-/Wärmespeichertank ist auf dem ehemali-
gen Sportplatz vorgesehen, der nicht landwirtschaftlich genutzt wurde. 
Eine grundsätzliche Alternativenprüfung wurde im Vorfeld durch die Projektierer durch-
geführt und die nun beplante Fläche hat sich aufgrund der Standortbedingungen 
durchgesetzt: 

• Die Fläche liegt oberhalb der Ortslage Rüdigheims in Südexposition, 
• die Erschließung (Verkehr, Warmwasser-Leitung) ist aufgrund der Ortsnähe 

sehr gut zu leisten, 
• die landwirtschaftliche Ertragsfunktion ist gering bis mittel (Bodenviewer Hes-

sen), 
• wertvolle Biotopstrukturen werden ausgespart bzw. erhalten (Gehölze im Be-

reich des ehemaligen Sportplatzes) und 
• für die Errichtung des erforderlichen Warmwasser-Speichers kann das ehema-

lige Sportplatzgelände genutzt werden, was die Beanspruchung landwirtschaft-
licher Nutzfläche/ der freien Landschaft reduziert. 

• Ergänzend ist noch zu erwähnen, dass die Plangebietsflächen für die Umset-
zung des Vorhabens zur Verfügung stehen. 

Da in der Gemarkung Rüdigheim keine anderen Flächen vorhanden sind, welche ähn-
liche Standortvorteile aufweisen, hält die Stadt Amöneburg die Inanspruchnahme der 
Flächen für vertretbar und angesichts der politischen Vorgaben zur Energiewende 
auch für erforderlich. 
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3.5 Sonstige fachplanerische Rahmenbedingungen 

3.5.1 Grundwasserschutz 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone IIIB des Trinkwasserschutzgebiets Wohratal-
Stadtallendorf (534-001), die dazugehörige Schutzverordnung ist einzuhalten. 
Durch die geplante Solarthermieanlage wird keine großflächige Versiegelung vorberei-
tet. Durch die Aufständerung der Solarthermiemodule werden die natürlichen Boden-
funktionen nicht beeinträchtigt. Die Versickerungsfähigkeit, die Speicher- und Filter-
funktionen bleiben erhalten. Durch die, über viele Jahre extensive Grünlandbewirt-
schaftung sind Einträge von grundwassergefährdenden Substanzen (z.B. Düngemittel) 
ausgeschlossen. 
Durch den Betrieb der Anlage entsteht kein Gefahrenpotenzial für Boden und Grund-
wasser, da ausschließlich Wasser als Wärmespeicher- und -transportmedium verwen-
det wird.  
Konflikte mit dem Grund- bzw. Trinkwasserschutz sowie der Schutzgebietsverordnung 
sind nicht ersichtlich. 
 

3.5.2 Denkmalschutz 
Unmittelbar nördlich des Plangebiets auf dem sog. „Kreuzwartküppel“ steht ein gem. 
§ 2 Abs. 1 HDSchG geschützter "weit in die Landschaft wirkender Bildstock. Quadrati-
scher Sockel mit überkragender profilierter Platte, Postament der Säule mit Datierung 
1822. Stark verwittertes Bildwerk auf einer Seite mit Inschrift und Kreuztragung Christi, 
Rückseite mit Kreuzigungsgruppe. Im traditionell katholischen Gebiet orts- und religi-
onsgeschichtliches Zeugnis der bäuerlichen Frömmigkeit."12 
Dieser liegt jenseits des Wirtschaftswegs und wird nicht überplant, die diesen umge-
benden Gehölze bleiben ebenso unberührt. 
Mit Stellungnahme vom 15.02.2024 weist das Landesamt für Denkmalpflege, Marburg 
auf die Erforderlichkeit einer Flächenprospektion hin. 
Dieses stellt mit E-Mail vom 22.04.2024 fest: 
"Inzwischen liegt der Bericht [...] über die Ergebnisse der geomagnetischen Prospekti-
on im Bereich der geplanten Solarthermieanlage Rüdigheim vor. Anhand der Messer-
gebnisse ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass hier kein Bo-
dendenkmal durch die Baumaßnahmen zerstört werden wird. 
Auf Grundlage dieser [...] Messungen sind alle Auflagen zum Schutz von Bodendenk-
mälern erfüllt. Von Seiten der Abt. hessenARCHÄOLOGIE, Landesamt f. Denkmalpfle-
ge Hessen bestehen daher keine weiteren Bedenken mehr gegen die Bebauung der 
Flächen." 
Da die Stadt Amöneburg und das Ohm-Tal darüber hinaus grundsätzlich eine sehr 
hohe geschichtliche Kontinuität aufweist, ist prinzipiell mit Bodenfunden zu rechnen, 
die bei einer baulichen Entwicklung zutage treten können. 
 

 
12 Auszug aus: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Hessen, Landkreis Marburg-
Biedenkopf I, S. 190 
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3.5.3 Sonstiges 
Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Online-Recherche für das Plangebiet keine 
weiteren übergeordneten Schutzansprüche bzw. entgegenstehenden Schutzauswei-
sungen festgestellt. 
 
 

4 Festsetzungen des Bebauungsplans 

4.1 Art der baulichen Nutzung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird überwiegend gem. § 11 BauNVO als 
„Sonstiges Sondergebiet – Solarthermie“ (SOSolarthermie) festgesetzt. In der Definition der 
allgemeinen Zweckbestimmung wird klargestellt, dass das Sondergebiet der Unterbrin-
gung einer Solarthermieanlage dient. Hierzu zählen beispielsweise die Modultische mit 
Solarmodulen, aber auch die betriebsbedingt erforderlichen Nebenanlagen sowie We-
geflächen. 
Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes soll ein großer Speicherbehälter (ca. 
15.000 m3) aufgestellt werden. Der Bereich ist aufgrund der ebenen Topographie und 
der in großen Teilen bereits bestehenden dichten und hohen randlichen Eingrünung 
besonders hierfür geeignet. Die westlich angrenzenden Flächen sind für die Aufstel-
lung der Solarthermie-Module vorgesehen, da diese in Bezug auf die Geländeexpositi-
on hierfür besonders geeignet sind. Aufgrund dieser Anlagengliederung wird das Son-
dergebiet in zwei Teilbereiche (SO1 und SO2), mit jeweils auf die spezifischen Anfor-
derungen ausgerichteten Festsetzungsinhalten gegliedert. 

 
Abbildung 9: Bebauungsplan – Planteil (unmaßstäblich) 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 

4.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 
Bei der Bestimmung der zulässigen Grundfläche bei einem Solarpark im Außenbereich 
sind auch die Flächen mitzurechnen, die von den einzelnen Modulen ohne Bodenkon-
takt lediglich überdeckt werden.13 
Da im Bereich der Modultische (SO 2) im Verhältnis zur Fläche der Solarpanele nur 
eine sehr geringe Versiegelung von Boden erfolgt, wird zur Begrenzung des Eingriffs 
zusätzlich zu GRZ von 0,6 die maximal zulässige Versiegelung durch Ständerprofile 
oder punktuelle Verankerungen auf insgesamt max. 250 m2 begrenzt. 
Im Teilbereich SO 1 ist die Errichtung des großvolumigen Wasserbehälters geplant. 
Hier wird die zulässige Grundflächenzahl auf 0,3 begrenzt. 
 
Ergänzend zu den o.g. Regelungen wird auf die Überschreitungsmöglichkeiten nach 
§ 19 Abs. 4 und Abs. 5 Baunutzungsverordnung hingewiesen, die im Rahmen dieses 
Bebauungsplans nicht beschränkt werden. 
 

4.2.2 Höhe baulicher Anlagen / Dachneigung 
Die max. Höhe der Solarmodule wird im Bereich SO2 bei 4,5 m begrenzt. Damit wird 
u.a. gewährleistet, dass Sichtbeziehungen zum Kreuzwarthügel nicht beeinträchtigt 
werden. 
Auf dem als SO1 festgesetzten ehemaligen Sportplatz soll ein großer Speicherbehälter 
(ca. 15.000 m3) aufgestellt werden. Dieser wird, in Bezug auf die zulässige Höhe bauli-
cher Anlagen auf eine senkrechte Außenwandhöhe von 16 m begrenzt. Darin enthalten 
ist bereits die umfangreich erforderliche Isolierung des Behälters, die eine weitgehend 
konstante Wassertemperatur gewährleistet. Die zulässige Dachneigung wird auf 0° - 
15° festgelegt.  
Bedingt durch die randlich bereits vorhandene dichte und hohe Eingrünung, die im öst-
lichen Randbereich durch aufgrund entsprechender Festsetzungen noch zu ergänzen 
ist, wird gewährleistet, dass negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
inkl. von Sichtbeziehungen zum Kreuzwarthügel, entstehen. 
Bezugspunkt zur Bestimmung ist die Oberkante (OK) der baulichen Anlage, in senk-
rechter Projektion zur Geländeoberkante. 
 

4.3 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen gem. 
§ 23 Abs. 3 BauNVO definiert, welche den Bereich für die Solarmodule umschließen. 
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, also untergeordnete bauliche Anlagen die dem 
Nutzungszweck des Grundstückes selbst dienen, können gem. § 23 Abs. 5 BauNVO 
regelmäßig auch außerhalb der Baugrenze zulässig sein.  
 

 
13 Zitiert aus: OVG Niedersachsen, Beschluss vom 30.04.2023, Az.: 1 MN 161/23, Leitsatz 
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4.4 Private Grünflächen – Gebietseingrünung 
Die zur Gewährleistung einer wirksamen Randeingrünung erforderlichen Flächen wer-
den gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als „private Grünflächen“ festgesetzt. Damit wir d 
klargestellt, dass diese Flächen nicht für bauliche Anlagen oder Nebenanlagen zur 
Solarthermieanlage genutzt werden dürfen. Die Errichtung einer erforderlichen Zaun-
anlage ist hiervon ausgenommen. 
Die naturschutzfachlich wertvolle Gehölzreihe im Randbereich des ehemaligen 
Sportplatzes (SO1) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB als „zu erhaltend“ festgesetzt. 
Die insbesondere im östlichen Rand vorhandenen Lücken sind durch ergänzende An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zu schließen. 
 

4.5 Grünordnungskonzeption 
Die Festsetzungen zu Grünkontingenten sowie zur Anpflanzung von Bäumen sind ein 
städtebauliches Gestaltungsmittel. Bäume vermitteln Maßstäblichkeit, lenken Blickrich-
tungen, gliedern Räume, bieten Orientierung und haben einen hohen ästhetischen Ei-
genwert. Neben den gestalterischen Funktionen erfüllen die Bäume in begrenztem 
Maße auch ökologische Funktionen, wie z. B. klimahygienische Funktionen durch 
Staub und Schadstofffilterung und Teilfunktionen als Lebensraum für an die Kommune 
angepasste Tierarten. 
Zum Schutz des Bodens sind bauzeitig folgende Regelungen umzusetzen: 

• Auszäunung der Flächen für die Randeingrünung um das SO 1 vor Baubeginn 
und Freihaltung von jeglichen Beeinträchtigungen, 

• fachgerechte Lagerung und Wiederverwendung des Bodenaushubs im 
Plangebiet oder auf Agrarflächen der Umgebung, 

• frühzeitige Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung. 
Als Maßnahme zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft 
sind die Modultische aufgeständert, also ohne flächenhafte Fundamente, zu errichten. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Abstände zwischen den Modulreihen und von den 
Thermie-Modulen zum Boden so gewählt werden, dass sich dauerhaft eine durchgän-
gige Vegetationsbedeckung aus Grünlandgesellschaften nach Herstellung der Anlage 
einstellt. 
Zur Vermeidung und Minderung von erhöhten Oberflächenabflüssen und Aufheizeffek-
ten sowie zur Steigerung der Biotopvielfalt sind die Bodenflächen unter und zwi-
schen den Modulen mit einem Kräuterrasen aus Arten des Vorkommensgebiets zu 
begrünen und über den Betriebszeitraum als Grünland in bäuerlicher Nutzung und 
Pflege zu erhalten (z.B. aktuell geplant: Schafbeweidung). 
Hierdurch wird, neben einer landwirtschaftlichen Aufwuchsverwertung, eine durchgän-
gige Vegetationsdecke ermöglicht und unterschiedliche kleinklimatische Bedingungen 
(Temperatur und Feuchte) und damit Lebensräume für eine Vielzahl von Tieren und 
Pflanzen geschaffen.  
Aus Sichtschutzgründen sind die Randstreifen zu krautigen Säumen zu entwickeln 
(aus dem Bestand oder durch Einsaat mit standortgerechter kräuterreicher Grasmi-
schung aus dem Herkunftsgebiet) und durch die Anpflanzung von Gebüschgruppen 
aus standortheimischer Heckenarten zu gliedern sind (truppweise, mehrere Arten, 
Pflanzabstände i. M. 2 m). Die Flächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB fest-
gesetzt. 
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Grundsätzlich sind alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern mit standorthei-
mischen Laubgehölzen gem. beispielhafter Pflanzliste vorzunehmen, ausbreitungs-
aggressive, invasive Arten dürfen nicht angepflanzt werden. 
Die naturschutzfachlich wertvollen Gehölzreihe im Randbereich des ehemaligen 
Sportplatzes (SO1) werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB als „zu erhaltend“ festge-
setzt. Die insbesondere im östlichen Rand vorhandenen Lücken sind durch ergänzen-
de Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zu 
schließen. 
Bauzeitig sind die vorhandenen Gehölze strikt zu schützen. Bei allen baulichen oder 
sonstigen Maßnahmen, von denen angrenzende Vegetationsflächen betroffen sein 
können, ist daher die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen“ anzuwenden. Darüber hinaus sind die gut ausgebil-
deten Gehölzstrukturen im Bereich des ehemaligen Sportplatzes sowie die hier geplan-
ten Eingrünungsstreifen vor Baubeginn auszuzäunen. 
Die ergänzende Festsetzung der Flächen mit Bindungen zum Erhalt sowie zur An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern als „private Grünflächen“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
15 BauGB stellt klar, dass diese Flächen nicht Bestandteil der Nutzflächen des Son-
dergebietes sind, sondern ausschließlich grünordnerischen Funktionen dienen. 
Die zum Schutz der Anlage erforderliche Einfriedung ist so zu wählen, dass sie für 
Klein- bis Mittelsäuger unterkriechbar ist. Darüber hinaus sollte die Einzäunung v.a. 
hinsichtlich Höhe und Farbgestaltung so zurückhaltend wie möglich ausgeführt wer-
den und ist innerhalb der Sondergebietsflächen (randlich) zu errichten, so dass ne-
ben der unbeschränkten Nutzung durch Tierarten auch eine besser Einbindung der 
Zaunanlage zum Erholungsweg hin erfolgt. 
Der Wasserspeicherbehälter ist in landschaftsangepassten Farben (gedeckte 
Grüntöne) zu gestalten. Die Wandflächen sind mit Pflanzgittern zu versehen und voll-
ständig mit Kletterpflanzen zu begrünen (ausgenommen davon ist ein Wartungsauf-
gang). Beim Pflanzgut ist aufgrund der großen Höhe auf die Verwendung schnell- und 
hochwüchsiger Arten zu achten - es empfehlen sich Sorten von Wildem Wein 
(Parthenocissus spec.) oder Blauregen (Wisteria spec.). Dabei ist aber strikt darauf zu 
achten, dass keine ausbreitungsaggressive Ware verwendet wird. 
 
Hinweise zu möglichen bauzeitigen Artenschutzrisiken: 

• Wenn Beräumungen in der Brut- und Setzphase von April bis August stattfinden 
müssen, sind die Flächen vorab auf Rebhuhnbesatz zu prüfen. Im positiven Fall 
eine Artenschutzaufsicht hinzuzuziehen, deren Anweisungen im Weiteren zu 
befolgen sind. 

• Wenn der Hochspeicher in der Nestlingszeit der Weißstörche aufgerichtet wer-
den soll, ist eine Artenschutzaufsicht bereits zur Arbeitsplanung hinzuzuziehen. 
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4.6 Eingriffsausgleich 

Die Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen durch Modulständer und ggf. kleinflächi-
ge Versiegelungen durch konstruktiv bedingte punktförmige Versiegelungen können 
durch die Regeneration des Bodens innerhalb der Randeingrünung und der Sonderge-
bietsflächen planintern kompensiert werden. 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds werden nach den Ausführungen im Umwelt-
bericht durch die Maßnahmen zur Randeingrünung sowie der intensiven Gestaltungs- 
und Eingrünungsauflagen für den Wasserspeicher ausreichend gemindert. 
Nach der Bilanzierung des naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleichs im Umweltbericht 
zum Bauleitplan summiert sich der Biotopwert des Bestandes auf 411.400 Biotopwert-
punkte. Mit Umsetzung der Bodenordnung sind 389.200 Biotopwertpunkte zu erzielen. 
Demnach verbleibt hier ein Eingriffsausgleichs-Defizit von - 22.200 Biotopwertpunkten. 

Mangels Zugriff auf geeignete Flächen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen 
wird der Investor das Defizit in Höhe von 22.200 Biotopwertpunkte durch Ankauf von 
Biotopwertpunkten bei der Ökoagentur für Hessen der Hessischen Landgesellschaft 
mbH (HLB) ableisten. 

Der Ankauf ist bereits in die Wege geleitet. Die benötigten Biotopwertpunkte stammen 
aus der geplanten „Moorrenaturierung im Gewann Mondscheinstrauch“ der HLG im 
Gebiet der Stadt Neustadt/Hessen. 
 

4.7 Klimaschutz und Klimaanpassung 
Nicht zuletzt auf Grund des UN-Weltklimaberichts ist deutlich geworden, dass die Be-
kämpfung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel dauerhafte Zu-
kunftsaufgaben auch der Städte und Gemeinden sind. Diese Aufgaben haben auch 
eine städtebauliche Dimension, der die Gemeinden bei ihren Vorgaben zur örtlichen 
Bodennutzung Rechnung tragen sollen14. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der klimage-
rechten Stadtentwicklung in den Gemeinden“ (BauGB Novelle 2011) wurde zur Stär-
kung des Klimaschutzes u. a. eine Klimaschutzklausel eingefügt, die Festsetzungs-
möglichkeiten zum Einsatz und zur Nutzung erneuerbarer Energien bspw. aus der 
Kraft-Wärme-Kopplung erweitert, Sonderregelungen für die Windenergienutzung ein-
gefügt und die Nutzung insbesondere von Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden 
erleichtert werden. Der neugefasste § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB bestimmt nunmehr, dass 
die Bauleitpläne dazu beitragen sollen, „eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern, sowie 
die städtebauliche Gestalt und das Orts- und das Landschaftsbild baukulturell zu erhal-
ten und zu entwickeln.“ Die Neuregelungen der § 1 Abs. 5 Satz 2, und § 1a Abs. 5 
BauGB werten den kommunalen Klimaschutz auf, verleihen ihm aber keinen Vorrang 
vor anderen Belangen nach § 1 Abs. 6 BauGB und § 1a BauGB. 
Beurteilung: 
Das hier zur Diskussion stehende Vorhaben dient der Nutzung der Sonnenenergie zur 
Deckung des Wärmebedarfs. Künftig können mindestens 100 Wohneinheiten in 
Rüdigheim auf fossile Energieträger vollständig verzichten und ihren Wärmeenergie-

 
14 aus: Referentenentwurf zum Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Stadtentwicklung in den Gemeinden 
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bedarf (Heizung und Warmwasser) ausschließlich über die zentrale Solarthermieanla-
ge decken. Die dadurch zu erwartende dauerhafte Einsparung von CO2 ist beträchtlich 
und wird einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung i.S. von § 1 Abs. 5 
Satz 2 BauGB leisten. 
Der Aspekt des Klimaschutzes wird auch beim Bau der Anlage berücksichtigt durch 

• Die Beschränkung von Bodenversiegelungen auf das unbedingt erforderliche 
Maß 

• Die Nutzung der unversiegelten Grundflächen unter den Solarmodultischen als 
extensive Grünlandflächen. Dadurch werden Flächenaufheizungseffekte mini-
miert. (Die in den Solarthermiemodulen aufgefangene Sonnenwärmeenergie 
wird unmittelbar in den Speichertank weitergeleitet.) 

Die von der Gesellschaft HESSENENERGIE durchgeführte Klimaverträglichkeitsprü-
fung (siehe Anlage) kommt zu folgender Beurteilung: 
Das Projekt erfüllt die Anforderungen an die Klimaneutralität, indem es durch den Ein-
satz klimafreundlicher Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
beiträgt. Auch im Hinblick auf die Klimaresilienz ist das Vorhaben positiv zu bewerten, 
da die zu erwartenden Auswirkungen durch Klimagefahren als gering eingeschätzt 
werden und angemessene Maßnahmen zur Eindämmung und Anpassung an den Kli-
mawandel ergriffen wurden. 
 
 

5 Flächenbilanz 
 

Nutzung Fläche Anteil 
Sondergebiet 1 4.225 qm 22,6 % 
Sondergebiet 2 10.784 qm 57,7 % 
Private Grünflächen 3.152 qm 16,9 % 
davon:   
Erhalt der Grünbestände 543 qm 2,9 % 
Erhalt und Ergänzung der Eingrünung 1.494 qm 8,0 % 
Entwicklung einer Gebietseingrünung 1.115 qm 6,0 % 
Wirtschaftswege 526 qm 2,8 % 
GESAMT 18.687 qm 100,0 % 
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6 Begriffsbestimmungen 
Grundfläche (GR) 
Die Grundfläche mit Flächenangabe gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche zulässig sind. 
Beispiel: Bei einer Grundfläche von 7.000 qm dürfen maximal 7.000 qm Grundfläche 

überbaut werden. Die Grundflächen der Nebenanlagen sind vollständig mit ein-
zurechnen. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) - 0,3  
„Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche … zulässig sind“ (§ 19 Abs. 1 BauNVO) 

Beispiel: 1.000 qm * 0,3 = 300 qm 
 Bei einer Grundstücksgröße von 1.000 qm dürfen maximal 300 qm 

Grundfläche überbaut werden. Die Grundflächen von Garagen, Stell-
plätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen und baulichen Anlagen 
unterhalb der Erdoberfläche sind vollständig mit einzurechnen. 
Gem. § 19 Abs. 4 BauNVO darf jedoch die zulässige Grundfläche durch 
die zuvor genannten Grundflächen bis zu 50 % überschritten werden. 
Weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen 
werden. 

 

Baugrenze 
„Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschrei-
ten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.“ 
(§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

 
 

7 Hinweise aus den Beteiligungsverfahren 

7.1 Landkreis Marburg-Biedenkopf, Fachbereich Gefahrenabwehr 

"Für die Feuerwehr ist der gewaltfreie Zugang auf das Gelände zu schaffen. Die Tür- 
und Toranlage bzw. Tür und Toranlagen sind mit einer Doppelschließung auszustatten. 
Es ist eine Öffnung im Schlosskasten für die sogenannte Feuerwehrschließung vorzu-
sehen. Die erforderlichen Profilhalbzylinder können bei der zuständigen Brandschutz-
dienstelle angefordert werden. 
Öffentlich-rechtliche Verkehrswege (Verkehrsflächen) sind so auszubilden bzw. zu er-
halten, dass für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Be-
wegungs- und Aufstellflächen zur Verfügung stehen. Einzelheiten sind ggf. mit der zu-
ständigen Brandschutzdienststelle im Rahmen der Erschließungsplanung abzustim-
men." 
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